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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2320/79 DER KOMMISSION
vom 22 . Oktober 1979

zur siebten Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1528/78 über Durchführungs­
bestimmungen zur Beihilferegelung für Trockenfutter

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä­
ischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1117/78 des
Rates vom 22 . Mai 1978 über die gemeinsame Markt­
organisation für Trockenfutter ('), geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2285/79 (2 ), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit Verordnung (EWG) Nr. 2285/79 ist für das Wirt­
schaftsjahr 1979/80 die Beihilferegelung für Trocken­
kartoffeln verlängert worden . Daher ist die Verord­
nung (EWG) Nr. 1528 /78 der Kommission (3 ), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1144/
79 (4), durch Festsetzung des Mindestproteingehalts zu
ergänzen , den diese Erzeugnisse aufweisen müssen ,
um für die Beihilfe in Betracht zu kommen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus­
schusses für Trockenfutter —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
1 528 /78 erhält folgende Fassung :

„(3) Der in Artikel 5 Buchstabe b) der Verord­
nung (EWG) Nr. 1417/78 genannte Gesamtprotein­
mindestgehalt in der Trockenmasse wird ab dem
Wirtschaftsjahr 1979/80 festgesetzt auf :
— 8 v. H. für die in Artikel 1 Buchstabe a) der
Verordnung (EWG) Nr. 1117/78 aufgeführten
Erzeugnisse,

— 14 v. H. für die in Artikel 1 Buchstabe b) der
Verordnung (EWG) Nr. 1117/78 aufgeführten
Erzeugnisse ,

— 45 v. H. für die in Artikel 1 Buchstabe c) der
Verordnung (EWG) Nr. 1117/78 aufgeführten
Erzeugnisse ."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft .

Sie gilt ab 1 . Juli 1979 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 22 . Oktober 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident
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